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Recht l icher Bestandsschutz durch oder als Ausnahmezustand?

Sehr geehrter Herr Piasetzky,

20O4 fragt Giorgio Agamben, i ta l ienischer Phi losoph, in <Ausnahmezustand>: , ,Warum
schweigt ihr Juristen in Ausübung eures Dienstes?" (quare siletis juristiae in munere
vestro?) Offenkundig nicht nur ein deutsches Phänomen! Das vom deutschen Feui l leton
gef l iessent l ich ignor iert  worden ist  bzw. wegen des herrschenden Stumpfsinns nicht zur
Kenntnis genommen werden kann. Nicht erst  sei t  PISA (2000) fehl t  es am intel lektuel len
Vermö9en.

Agamben:, ,Defacto ist  d ie fortschrei tende Zersetzung der Legislat ivkraf t  des Parlaments,
das sich darauf beschränkt,  Anordnungen der Exekut ive durch Er lasse mit  Gesetzeskraft
zu rat i f iz ieren, sei t  der damal igen Zeit  zu einer gängigen Praxis geworden. Der Erste
Weltkr ieg und die darauffolgenden Jahre nehmen sich in dieser Perspekt ive wie das Labor
aus, in dem die funkt ionalen Mechanismen des Ausna h mezusta nds als Paradigma des
Regierens erforscht und auf den Punkt gebracht wurden. Einer der wesent l ichen Züge des
Ausnah mezusta nds -  die vorübergehende Abschaffung der Unterscheidung zwischen
Legislat iver Exekut ive und Jur isdikt ion -  zeigt  hier die Tendenz, s ich in eine ständige
Praxis des Regierens zu wandeln.  Die Ausweitung der Exekut ivgewalt  auf den Bereich der
Legislat ive setzte sich nach Ende der Feindsel ig kei te n fort  . . . . . . . .  an die Stel le des
mil i tär ischen trat  der ökonomische Ausnahmefal l ;  denn nach 1918 wurden Krieg und
Okonomie st i l lschweigend gleichgesetzt ."

Agamben beschreibt  die aussenpol i t ische Komponente, die innenpol i t ische wird von ihm
ignoriert .  in Deutschland ist  sei t  1914 das <Einführungsgesetz vom 18. August 1896>
außer Kraft  gesetzt .  Den Bundesstaaten die la ndesrecht l iche Kompetenz entzogen, vor
al lem Art ikel  86 -  Erwerbsbesch rä n ku ng en der, , toten Hand".  Das ul t ramontane Ziel  der
sozialen Demokraten, und zwar im Auftrage des <unfehlbaren> Papstes von Rom.

Mit  den Grundstücken der , , toten Hand" geht zwangsläuf ig einher das Kapital  der , , toten
Hand".  Es ist  interessant,  wie lur isten recht l ichen Bestandsschutz eines Vereins (gemäß
BGB) begründen wol len. Viel le icht mit  dem Al lgemeinen Preußischen Landrecht ( t794)?
Dem fürst l ichen Privatrecht aus dem sagenhaften Germanenreich am Niederrhein (800)?
Es ist  s icher l ich nicht ausgeschlossen, dass die al ten Griechen schon eine Meinung dazu
hatten! Erst  recht die Römer, auf die s ich <römische> Jesui ten so gerne berufen! Vor
dem ,,Gesetz" s ind al le gleiche -  vor al lem Adel (Art ikel  727) und Kirche (Art ikel  137).

Ich ertei le Ihnen hiermit  die Er laubnis,  dieses Schreiben und die beigefügten Unter lagen
auf der Internet-Seite des Vereins zu veröffent l ichen.

14 i t  f reundl ichen Grüßen

htto: /  /  www.zu ku nftswe rk-d resden. inf o

L iese lo t te  See l ig  01067 Dresden Gewandhauss t raße 2

Infanti le Privi legien

Telefon 0351 -  48 52 261 Fax 262



Herrn Dr.  Ehrhart  Kört ing
Senato. f l i r  lnneres und Spo-t
Se natsverwa l tu ng
Kloste rstra ße 47
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Der Kaiserswerther Verband deutscher Diakon issen-Mutterhäuser e.  V.

Sehr geehrter Herr Dr.  Kört ing,

ich beantrage, den Kaiserswerther Verband deutscher Diakonissen-Mutterhäuser e '  v.  in
Berl in -  Vereinsregister (95VR217N2) Berl in Charlot tenburg; UST-Id.Nr:  27/670/53783
FA für Körperschaften Berl in 1,  aus dem Vereinsregister zu streichen; als Rel ikt  der ant i -
bürger l ichen Verfassung von 1919 ist  dem Verband ebenfal ls der Status Körperschaft
öf fent l ichen Rechts abzuerkennen. Siehe Aniagenl

Begründung: 2006, auf der Veranstal tung der Kon rad -Adena uer-St i f tu ng e,  V.,  Ber l in,
im Rahmen ZukunftsWerk stadt Dresden, schwadroniert Landesbischof Jochen Bohl über
Armut in unserer Gesel lschaft ,  prangert  hohe Lohnnebenkosten an und fÜhrt  fort ,  dass
das Daakonische Werk der größte Arbei tgeber in der Bundesrepubl ik sei .  Die Frage lautet :
, , lst  Jochen Bohl als Westfale gebenedeite EinFalt  der Einfäl t igen oder perf ider Demagoge
im Sinne des ul t ramontanen Ausnahmezustands? Gehätschelt  von,,Vereinen",  die s ich
wegen staat l icher Mit tel  in Verbänden organisieren."  Der verpönte Staat ist  zu betuppenl

Ev.-Luth.  Dia konissenanstal t  Dresden e. V,,  Holzhofgasse 29, O1099 Dresden
Sitz des Vereins: Dresden Amtsgericht Dresden VR 51
Vorstand: Esther Sel le,  Klaus Kaden, Dr.  t4atthias Schröter
Steuer- Nummer |  2OI/74O/02322

Die Diakonissenanstal t  Dresden entstand 1844 als eine der ersten diakonischen
Einr ichtungen in Deutschland. Theodor Fl iedner hatte erst  wenige Jahre zuvor -  1836 -  an
Düsseldorf-  Kaiserswerth das erste deutsche D iakonissen mutterhaus ins Leben gerufen.
, ,Die Dia konissena nstal t  Dresden ist  ein, ,besonderes Flagschi f f 'der Diakonie in Sachsen",
betont der sächsische Dia kon ie-Direktor Christ ian Schönfeld.  , , In ihrer über 160jähr igen
Geschichte hat s ie das Bi ld von Diakonie in der sächsischen Landeshau ptstadt geprägt."

Die Dia konissenanstal t  betreibt  u.a.  ein Krankenhaus mit  240 Betten, Berufsfachschu len
für Kranken- und Altenpf lege und ein Al tenzentrum. Sie beschäft igt  ca. 375 Mitarbei ter.  -
Insgesamt gehören zur Diakonie in Sachsen 14 Krankenhäuser mit  rund 2100 Betten und
knaDo 2600 Mitarbei tern.  -  Internet

Diakonisches Werk der Ev.-Luth.  Landeskirche sachsens
Anschri f t :  Obere Bergstr .  f ,  07445 Radebeul
Eintrag Vereinsreg ister:  Amtsgericht f4eißen, VR 630
Vertretungsberecht igte:  OKR Christ ian Schönfeld,  OKR Werner

Vereine gemäß 5 21 BGB - N ichtwir tschaft l iche Vereine -  oder

lv l  i t  f reundl ichen Grüßen

e.V.

Scheibe.  -  l  n ternet

gemäß Abgabenordnung?
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Senatsverwaltung für Justiz

SenatsveMaltung für Justiz . Salzburger Str. 21 -25. 1A825 B'etlirl

Lieselotte Seelig
Gewandhausstr.2
01067 Dresden

sr-'r@

Geschäftszeichen (bitte imme. angeben)
I I  D  1 -  3 4 1 1 E - r r . 1 / 2 0 0 8
Beaö.: Herr Schimang
zimmer: roo

Telefon (0 30) 90 13 - 39 63
(Vermittlg.) 90 13-0
( l n te rn )  913

Telefax 90 13-20 08

Inlernel: www.berlin.de/senjust

E-Mail: postslelle@senjusl verwall,be rn.de

Datum: 28. lanuar 2008

Kaiserwerther Verband deutscher Diakonissen-Mufterhäuser e.V.

lhr Schreiben an den Senator für Inneres und Soort vom 07.01.2008

Sehr geehrte Frau Seelig,

ihr o.g. Schreiben, das an die Senatsverwaltung für Justiz weitergeleitet wurde, enthält
keine Tatsachen, die zu einer ,,Streichung" des Vereins aus dem Vereinsregister berechti-
gen.

Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen von Voraussetzungen zur
Entziehung der Rechtsfähigkeit wegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit des Vereins gemäß
$ 43 Abs. 2 BGB. Die von lhnen angeführten Gründe berechtigen auch nicht zu einer Lö-
schung des Vereins von Amts wegen.
Da der Verein rechtlichen Bestandsschutz genießt, kann lhrem Antrag nicht stattgegeben
weroen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
Schimang

Verkehrsverbndungenr at 104, M 46 brs Rathaus Schoneb€rg, t! 4 bas Rathaus SchOneberg I U 7 bis Bave scher ptatz I
Emgang zum Dienstgebäude Salzburger/Ecke Eadensche Slraße, 10825 Bedin-Schöneberg
Zahlungen bitle ba rgeldlos an die Landeshau ptkasse Berlin, 1 0789 Berlin auf eines der fotgenden Konten
Geldinstitul Kontonummer Eankleilzahl Geldinstlut
Poslbank Eerlin 58 -  100 1 0 0  1 0 0  1 0

100 500 00
I  919 260 800

Eankleitzahl
100 200 00
100 000 00

Berliner Bank
Eerliner Spa asse 0 990 007 600 Deutsche Bundesbänl  10 001 520



Kaiserswerther Verband deutscher Diakonissen -  M utterhäuser e.  V. in Ber l in -  Vereinsregister
(95VR217N2) Berl in Charlot tenburg; UST-Id.Nr:  27/670/53783 FA für Körperschaften Berl in 1.

Am 9. u.  10. November 1932 hatte der Vorstand des Kaiserswerther Verbandes wie übl ich eine
umfangreiche fagesordnung zu bewält igen. Unter Punkt 16 wurde die Frage der Aufnahme der
bal t ischen Mutterhäuser in den,,Deutschen Verband" besprochen. . . . .  Pol i t isch ging es um die
Frage, wie man für die deutschen Bevölkeru ngsg ru ppen außerhalb der Grenzen des Deutschen
Reiches eintreten könnte, gerade unter den au ßen pol i t ischen Bedingungen (Versai l ler  Vertrag.)

Der Antrag wurde jedoch abgelehnt mit  der Begründung: Hauptaufgabe des Kaiserswerther
Verbandes ist  die kraf tvol le gemeinsame Vertretung bei  Reichs- und Staatsbehörden.
. . . . .  Der Zweck des Verbandes würde bei  einer Erweiterung über die Grenzen Deutschlands
hinaus verändert  und der Einf luss des Verbandes bei  den Behörden würde geschwächt werden.

Diese jur ist ische Ablehnung ist  doppelt  wicht ig.  Zum einen konnte so eine inhal t l iche Posi t ion
und damit  eine pol i t ische Stel lungnahme vermieden werden, schl ießl ich förderte man ja gerade
diese Mutterhäuser und setzte dies auch nach 1932 fort ,  zum anderen machte der Vorstand
deut l ich,  worin er eine wesent l iche Aufgabe des Verbandes sah: in einer Vertretung gegenüber
dem Staat,  heute würde man wohl von Lobbyarbei t  sprechen.

Der Verband steckte zu dieser Zei t  noch immer in einer schweren Krise (Devaheim),  seine
Zukunft  war keineswegs gesichert .  Indem man sich in dieser Frage -  die keinesfal ls in den
lahren 1931 bis 1933 zentral  war und dennoch als charakter ist isch gel ten kann -  auf die die
Gründung des Verbandes best immende Zweckbest immung besann, bemühte man sich, den
Verband in seiner Existenz zu sichern. Als eine Interessenvertretung gegenüber staat l ichen
Stel len wol l te man sich keine of fenkundige Pol i t is ierung der Arbei ten le isten.

Im Ersten Weltkr ieg, am 5. Dezember 1916, wurde der Kaiserswerther Verband gegründet,  er
verdankt seine Entstehung dem Krieg. Der Kr ieg hat innenpol i t isch die Modernis ierung der
Wohlfa h r tspf lege als eine staat l iche Aufgabe gefördert ,  dabei die f reien und kirchl ichen
Träger im Sozial-  und Gesu nd hei tswesen recht l ich anerkannt.  . . . . .  Die lv lut terhäuser,  die über
Krankenhäuser,  Beh indertenein r ichtu nqe n, Schulen, Al tenpf legeheime, Ausbi ldu ngsstät ten und
viele weitere Arbe i tse in r ichtu ngen verfügten und in denen beinahe 20.000 Diakonissen
arbei teten, waren ein gewicht iger Tei l  der k irchl ichen Woh lpfa h r tspf lege, s ie wol l ten und sol l ten
von den öffent l ichen Mit teln Dart iz iDieren. . . . . .  In der k irchl ichen und diakonischen Debatte
stand die grundsätzl iche Frage nach der Stel lung zur pa r la me nta r ischen Demokrat ie im
Hintergrund. Gerade protestant ische Theologen und Kirchenführer hatten sich nach 1918 aus
der al ten Staatsf ix ierung gelöst (Verbindung von Thron und Alter) , , ,Volk" und,,Volkstum" in
den Mit telpunkt gestel l t ,  damit  mindestens eine Distanz gegenüber der Demokrat ie aufgebaut.

Durch die in der Weimarer Reichsverfassu ng festgelegten Pr inzipien des Woh l fa h r tsstaates und
die sich unter Führung des Reichsa rbei tsm in ister iu ms (unter Lei tung des Zentru mspol i t ikers
Heinr ich Brauns) entwickelnde Finanzierung der sozialen Arbei t  der f reien Woh l fa h r tsverbä nde
führte zur Entstehung neuer Inst i tutaonen und Strukturen. Voraussetzung für den Erhal t  der
staat l ichen lv l i t te l  war eine eigenständige Organisat ion, denn nur die Verbände der f reien
Woh l fah r tspf leg e erhal ten die Mit tel ,  d ie dann weiter vertei l t  werden sol l ten. Zur Sicherstel lung
des Feierabends der Diakonissen wurde zum 1. Januar 1925 die Al ters-Versorg u ngska sse des
Verbandes gegründet.  Denn die Schwestern konnten oder sol l ten nicht in der al lgemeinen
Sozia lversicheru ng versichert  werden: Diakonissen sind keine Lohndienerinnen. Die gute
Finanzieru ngslage der u m lagef ina nzierten Al ters-Versorgu n gskasse in den ersten lahren
ermögl ichte Unterstützung von Invest i t ionen in den Mutterhäusern und beim Verband, da man
das Kapital  ausleihen konnte. . . . . .  1927 wurden, es war ein 9ünst iges Angebot,  in Ber l in
Wilmersdorf  Haus und Grundstück Landhausstraße 10 gekauft ,  e ine große Stadtvi l la,  die s ich
für die Geschäftsstel le eignete. -  www. ka iserswerthe r-verba nd. de -  Geschichte des Verbandes

7.6 Zusammenbruch der Deutschen Evangel ischen Heimstättengesel lschaft  (Devaheim),  der
, ,Deutschen Entschuldungs- und Zweckspa r-Akt iengesel lschaft  (Deuzag) und Hi l fe leistungen
des  Baugenossen  -  H  i l f swerks  e .  V . ,  Kob lenz .  . . . . . . 4 .04 .  1935  E in t rag  i n  das  Vere ins reg i s te r
beim Amtsgericht 7,  Koblenz, über die Liquidat ion des Vereins. -  Navigat ion Registratur
Stol ten hofF -  www. a rch iv-ekir .delnavstol t .  htm



Das Türnicher Gemeinwohl

Der Erzbischof von
Nebenland IY ü nster
den we l t l i chen L i  nd
d e r  s i c h  n i c h t  n u r  i n

Köln war als Kurfürst  von Köln im Erzst i f t  Köln welt l icher Machthaber;  im ]
und Herzogtum Westfalen ebenso. In der natür l ichen Person verLdrpert  er
kirchl ichen 14acht-  und Herrschaftsanspruch des ul t ramontanen Papstes, '
seiner  Vat ikanstadt  (0,44 qkm) auf  göt t l iches Recht  beruf t .

Der al te Staat,  d ie natür l iche Person Franz Eugen Graf von und zu Hoensbroech, rutscht 1890
mit  Br ikett-  und Verblendsteinta br iken in die Rol le des Unternehmers. Fühlte s ich Franz Eugen
als natürlicher Schlossherr oder kapitalistischer Unternehmer dem Türnicher Gemeinwohl
verpf l ichtet? War es chr ist l iche Tugend des Bürgermeisters,  in der Ziv i lgemeinde Türnich
das Bürger l iche Gesetzbuch von 1900 zu unter laufen? Oder war er gar ein tatkräf t iger Mann:
, , Im besten Sinne ein Strei ter für die höchsten Werte der Menschheit !"  Ist  das etwa Ludwiq
Erhards Ur- lYodel l  der, ,sozialen lYarktwir tschaft"  in der Bundesrepubl ik Deutschland?

In einer Republ ik herrscht recht l iche Gewaltentei lung; vor al lem in natür l ichen Personen wie
Kurt  Biedenkopf oder Georg 14i lbradt.  Agieren wie Kurfürsten; unterwegs als Erzbischof von
Köln oder Herzog von Sachsen. Flexibel ,  für al le Fäl le gerüstet  -  unsere M in isterpräsidenten.

Oder ist  Marquis Eugen Graf von und zu Hoensbroech etwa leuchtendes Vorbi ld? Das Noviziat
der Jesui ten (S. J.)  war in Bl i jenbeek im hol ländischen Limburg. craf  von und zu Hoensbroeck
besaß dort  ein großes Landhaus, das er 1872 den lesui ten, die aus Deutschland vertr ieben
waren/ zuT Verfügung stel l te.  ( Internet:  Kalendarium Gesel lschaft  Jesu -  5.  November 1943)

War das der Grund, den Grafen für den Preußischen Kroneno I I I .  vorzuschlagen? Oder
wurde dem rheinischen Rit tergutsbesi tzer der Orden ver l iehen. wei l  ihm mit  den Brikett-  und
Verblendsteinfa br iken die Symbiose von grundherr l ichem Obereigentum (dominium directum)
als kapi tal ist isches N utzu ngseige ntum (dominium ut i le)  so vorzügl ich gelungen war?

Acta Borrussia -  Protokol le des Preußischen Staatsminrstef lums - Bd.8/ l l  -  bearb. von H.
Spenkuch -  vom 21. März 1890 bis 9.  Oktober 1900 Persone n reg ister:  Hoensbroech, Eugen
Graf und lYarquis von und zu (1851 -  nach 1926),  Ri t tergutsbes. in Türnich. 1897 KronenO
II I .  Kl .  298 / I30 I82 v -  ( Internet:  Apr i l  2007)

Mediat is i r te = Pr iv i legien

Hoensbroech, Famil ie von; Einordnung der Nobi l i t ierung in Preußen 1842. Die deutsche
Bundesversammlung hatte verschiedenen Famil ien, die nicht zu den Mediat is ierten im Sinn
der Bundesakte gehörten, Befugnisse der Standesherren ver l iehen. Dies bezog sich nicht auf
die G ru nd besi tzu ngen der Betref fenden, die damit  nicht zur sogenannten Sta ndesherrschaft
wurden, sondern auf die persönl iche Stel lung, weshalb man von sta ndesherr l ichen
Personal l isten sprach. Hervorzuheben ist ,  daß Standesherren in den Staatsverfassu ng en der
Länder noch immer die erbl iche Mitgl iedschaft  in der Ersten Kammer eingeräumt ist .  (S. 225)
- ( lnternet:  Meyers Konservat ionslexikon -  Ver lag des Bibl iographischen Inst i tuts,  Leipzig und
Wien -  Vierte Auf lage, 15. Band, 1885-1892)

Die abhängigen jur ist ischen Personen

Ehemals reichsständ ische oder reichsr i t terschaft l iche und ihnen qleichgestel l te Famil ien
behalten ihr Pr iv i leg der Autonomie, soweit  d ie Landesrechte ihnen ein solches einräumen und
fernerhin belassen, jedoch nur in Ansehung ihrer Fa m i l ienve rhäl tnisse und ihrer Güter -
Art ikel  58. Damit  hat man die in der deutschen Bundesakte (Art .  14) den sog. Mediat is i r ten
gemachte Zusage aufrecht erhal ten auch für das Recht des neuen Deutschen Reichs; ohne
dazu verpf l ichtet  zu sein;  denn dieses ist  Rechtsnachfolger weder des al ten Römischen Reichs
deu tsche r  Na t ion  (b i s  1806) ,  noch  des  Deu tschen  Bundes  (1815-1866) .  Eben  desha lb  i s t  dem
aber auch jene Zusage nur gegeben, soweit  ihr  die Landesgesetzgebung Geltung bei legt
und fürderhin belassen wi l l .

von Ernst Landsberg <Das Recht des Bürgerl ichen cesetzbuches vom 18. ApriL 1896> - 1904



Unsere,,Herz-Jesu-Schwestern".

Fast 75 . lahre war die Kirchengemeinde , ,St.  Rochus" Heimstatt  e iner Niederlassung der
Schwestern des , , [4 issionsordens vom Hei l igsten Herzen ]esu",  abgekürzt  , ,MSC", der seinen
Hauptsi tz in Hi l t rup bei  Münster hat.  75 lahre lang ein unschätzbarer Vortei l ,  e in
unschätzbares Glück !

1917  e r re i ch te  de r  dama ls  amt ie rende  P fa r re r  Neuk i r chen  m i t  v i e len  Mühen ,  daß  d ie
Ordensschwestern in unsere Gemeinde kamen. Eine UnterkunFt war vorhanden: Wo später das
ausgekohlte und mit  Wasser gefül l te Loch der, ,Colonia-Grube" war,  -  heute nur noch auf al ten
Fotos zu sehen -  stand ein recht geräumiges Haus, das viele lahre vom Betr iebsführer der
vorher dort  betr iebenen und dann st i l lgelegten Braunkohlengrube , ,Wirtzhütte" bewohnt
worden waT. Das Hans stand wegen der Betr iebsaufgabe leer,  und Franz Eugen Graf von
und zu Hoensbroech l ieß großzügig dieses Gebäude im Schnel lverfahren so instandsetzen,
daß die O rdensschwestern dar in wohnen konnten. Am 5. August 1917 zogen fünf Schwestern
in das Haus ein und waren alsbald im unermüdl ichen Einsatz für die Gemeinde. Eine Kopie
dieser ersten Schwesternu nterku nFt ist  das , ,Haus Colonia" jn Brüggen, Ecke Heerstraße /
Kirchweg; es wurde seinerzei t  von der Bra u n koh lengesel lschaft  zur Eigennutzung dort  als
Ersatz für das fort fa l lende gebaut.  Al lerdings ist  es verputzt ,  wohangegen das Haus an der
, ,Wirtzhütte" mit  Ziegeln der gräf l ichen Verblendsteinfabr ik erbaut war.

Im vierten Kr iegsjahr herrschten besonders schl imme Verhäl tnisse. Nicht nur Unterernährung,
sondern mehr noch die fast  völ l ig einsei t ige Ernähung war eines der Hauptübel.  Der Schloßherr
hatte zwar den Türnicher Konzertsaal  zur Na h ru ngsmit telherstel lu ng umfunkt ioniert ,  aber es
gab nur Steckrüben, die dort  verarbei tet  und konserviert  wurden. Von diesem ,,Viehfut tei '
ernährten sich die l .4enschen im Ort .  Und wenn es ausnahmsweise einmal Kartof feln aus
eigenem Anbau gab, dann war außer kochen nur noch eine andere Art  der Zuberei tung übl ich:
zerschnitzeln oder reiben und in der Bratpfanne oder unmit telbar auf der heißen Herdplat te
, ,braten".  Glückl ich, wer eine al te Speckschwarte besaß, mit  der er vorher Pfanne oder Plat te
ean wenig einfet ten konnte. Es läßt s ich heute schwer vorstel len, welche Folgen diese einsei t ige
Ernährung hatte:  Das gesamte Immunsystem war gestört  und anfäl l ig gegen Krankheiten.
Insbesondere an einer im Winter auftretenden Grippewel le starben viele Einwohner.  Am
ärgsten davon betrof fen waTen - wie immer -  die Kinder.  In dieser elenden Not lage kam die
Hi l fe der O rdensschwestern gerade recht.  Sie hal fen, wo und wie sie zur konnten.

Auch die Ziv i lgemeinde hal f  mit  v iel  Engagement.  Sie baute oberhalb des Türnicher Waldes,
, ,Auf der Heide",  eine pr imit ive aber recht große Holzbaracke mit  Liegeterrasse. Dort  wurden
besonders unterernährte Kinder tagsüber zur Erholung untergebracht.  Es gab für die
Ordensschwestern kein langes Uberlegen; s ie übernahmen die Betreuung und Verpf legung. In
dieser sehr einfachen Baracke gab es keine Gelegenheit ,  d ie Mahlzei ten herzurachten. Gekocht
wurde daher im Haus der Schwestern an der, ,Wirtzhütte".  Das Essen mußte per Schubkarre
oder Eselsgespann mühsam durch den Wald von Arbei tern des Schloßherrn auf die Türnicher
, ,Heide" geschaff t  werden. Woher die Nahungsmit tel  kamen, wird sich mancher f ragen. Die
Erklärung: So wie es nach dem 2. Weltkr ieg die , ,Care-Pakete" aus den USA gab, so gab es
damals die, ,Quäker-Speise",  Hi l fsakt ion einer rel ig iösen Gruppe in den USA, die während und
nach dem Krieg ohne Rücksicht auf die hohe Pol l t ik akt iv hal f .  Noch in den 3Oer Jahren wurde
z. B. beim Kauf von Haferf locken die Bezeichnung , ,Quä ker-  Flocken" of t  benutzt .

Auch in anderen Bereichen waren die Schwestern sehr akt iv:  Sie übernahmen Dienste in der
Kranken- und Altenpf lege und standen den Sterbenen und deren Angehörigen trostvol l  bei ;

Sie r ichteten eine , ,  Kinderbewa hrschu le" ein -  Vor läufer der heut igen Kindergärten;
Sie versahen den Kirchendienst,  zei tweise auch den Küsterdienst;
Sie gründeten für junge lYädchen die , ,J u ngfrauen kong regat io n";
Sie r ichteten eine Näh- und Ha nda rbei tssch ule ein,  die s ich eines regen Zuspruchs erfreure;
Später übernahmen sie auch noch die Lei tung der neu einger ichteten Pfarrbücherei .
Sie hatten also ein reichl iches Arbei tsprog ram m.

1921 nahm die , ,Coloniagrube" ihren Brau n koh len -Abbaubetr ieb wieder auf.  Auch das Haus, in
dem die O rd ensschwestern wohnten, lag im Abbaubereich, so daß der Zei tpunkt der Räumung



absehbar war.  Hr l fe kam wiederum vom Türnicher Schloßherrn,  der ohne langes Überlegen ein
Haus an der Ti l rnicher Herrstraße berei tstel l te (heute Haus Nr.  74, dem , ,Plus"-Discountmarkt
gegenüber),  a l lerdings bei  weitem nicht so geräumig, wie die bisher ige Unterkunft ,  so daß dies
nu r  e in  Behe l f ,  e ine  Übergangs losung  se in  konn te .

Graf Hoensbroech hatte an der Heerstraße drei  bemerkensweTte Gebäude zu Eigentum: Fast
gegenüber  den r  Sch loßparke ingang  an  de r  E in rnündung  de r  Max im i l i ans t raße  d ie  g rä f l i che
Rentei ,  d ie vom damal igen Bürgermeister geführt  und bewohnt wurde (später als Rathaus von
der  Z i v i l geme inde  e rworben) ;  i n  R ich tung  Ba lkhausen  fo lg te  das  ge räumige  Wohnhaus  des
Direktors seiner Türnicher Br ikett-  und Ve rb lendsteinfa br iken; in Richtung Balkhausen an der
Ecke der Einmündung zur jetz igen Rolshausenstra ße das Wohnhaus für den gräf l ichen Förster.

Da der Schloßherr die Fabriken nicht mehr selbst betr ieb, war das mjt t lere Haus, die
Direktorenwohnung, f rei ,  d iente zwei Jahre als Postamt und wurde nach dessen Neubau den
Ord ensschwestern als neue Unterkunft  angeboten, was in Anbetracht der räumlichen
Verbesserung kein langes Uberlegen brauchte. Das Haus wurde gründl ich renoviert ,  und die
Schwestern konnten dort  1928 einziehen. Wenige lahre später schenkte Graf Fanz Eugen das
Gebäude der Kircheng emeinde.

In diesem um 1900 erbauten Haus fehl te es an vielen notwendigen bzw. zweckmäßigen
Raumeintei lungen oder an Ausstattungen. Zwar wurde schon recht bald an der Südost-Seite
eine geräumige Kapel le einger ichtet ,  in der auch äl tere oder gehbehinderte Türnicher an den
Ivleßfeiern tei lnehmen konnten. Aber ansonsten mußten sich die Schwestern in manchen
Dingen bis in die f rühen 50er lahre behelfen. Da die Schwestern auch im Krankendienst
engagiert  waren, wurde auf Kosten der Ziv i lgemeinde an der rückwärt igen Gebäudeseite ein
kleiner Raum mit  separatem Zugang angebaut,  in dem die jewei l ige Kra n kenschwester
Bestrahlungen, Massagen usw. im Einvernehmen mit  den ört l ich prakt iz ierenden Arzten
vornehmen kon nte.

1962 wurde der Wohntei l  von Grund auf renoviert ,  te i lweise sogar umgebaut:  Dae al ten
Elektro- und Wasserlei tungen vol lständig eTneuert ,  d ie Br ikettheizunq gegen eine moderne
Olheizung ausgetauscht.  Anstel le der kal ten Zinkwanne in der Waschküche wurde ein
ordent l iches Badezimmer instal l ier t ,  in Küche und Schlafräumen Kalt-  und Warmwasser-
Lei tungen ver legt.  Al le Fenster,  deren Holzwerk tei lweise verrot tet  war/  gegen Leichtmetal l -
Isol ierglasfenster ausgetauscht.  Das Dachgeschoß saniert ,  gegen Tem peratu reinf lüsse isol iert ,
d ie Dacheindeckung ausgebessert .  Die gesamte Außenfassade überhol t ,  neu angestr ichen und
gegen eindr ingende Feucht igkei t  mat einem Schutzmit tel  konserviert .  Da die D ienst le istu ngen
den Einsatz von Kraft fahrzeugen notwendig machten, wurden zwei Fert iggaragen mont iert  und
die Wege rund ums Haus mit  einer festen Teerdecke versehen. Auch wenn es in dieser Bauzeit
manchen Staub und Dreck gab, man kann wohl davon ausgehen, daß die Ordensschwestern
letzt l ich erfreut waren über das nun doch recht wohnl iche Haus.

Im Jahre 1967 waren die Ordensschwestern ein halbes Jahrhundert  in unserer Gemeinde tät ig,
ein schönes lubi läum. Schwesternwü nsche waren und sind immer bescheiden, aber es war zu
erkennen, daß die Hauskapel le,  zwar schon einmal umgestal tet ,  n icht so recht ihren
Vorstel lungen entsprach. Die Kirchengemeinde überlegte nicht lange: Die Kapel le wurde völ l ig
neu herger jchtet ,  mit  neuen Bänken ausgestattet ,  und zu guter Letzt  st i f tete die St.
Sebast ianus-Sch ützen b ruderschaft  noch einen neuen Kreuzweg.

Aber auch Schwestern werden äl ter,  der Gesu nd hei tszusta nd läßt zu wünschen übr ig,  und
junge Schwestern fehlen. Als die Sozietät  -  in besten Zei ten immerhin bis zu acht Schwestern
- auf zwel Schwestern abzusinken drohte, erwog die Provinzialverwa l tu ng in Hi l t rup 1984 eine
Auf lösung der Türnicher Klostern ieder lassu ng. Massive Proteste,  v iele Verhandlungen, dann
das Ergebnis:  Die kleinere Orden snieder lassu ng im nahen Kierdorf ,  in ähnl icher Si tuat ion,
wurde aufgelöst,  und die drei  dort  eingesetzten Schwestern wechselten in das größere
Tü rnicher Haus.

Alter und Krankheit  reduzierten die Schwesterngemeinschaft  weiter.  Kaum acht Jahre später
stand die Kirchengemeinde vor der gleichen Situat ion: Das Ordensprovinzialat  hatte endgült ig
die Auf lösung der Türnicher Klostersozietät  beschlossen, da halF auch kein protest ieren mehr.



So lange eine gute Tat fortdauert ,  wird sie zum al l tägl ichen Selbstverständnis.  Bleibt  s ie aber
aus oder fäl l t  s ie weg, so bemerkt jedermann, welcher Verlust  widerfahren ist .  Vor dieser
S i tua taon  s tand  1992  d ie  K i r chenqeme inde  und  f raq te :

-  Wer wird da sein,  wenn kranke lv lenschen Hi l fe brauchen, wenn ihnen Spri tzen verabreicht,
Verbände gewechselt  werden mrlssen, wenn sie Trost und Zuspruch brauchen?

Wer häl t  d ie Hand von Sterbenden und spr icht mit  ihnen ein letztes Gebet?

- Wer vesorgt das Klostergebäude mit  seinem weit läuf igen Garten, in dem der Blumenschmuck
für unsere Kirche unter gekonnter schwester l icher Pf lege heranwuchs?

- Wer schmückt künft ig Kirche und Altarraum?

- Wer führt  die beiden schwesterneigenen Kindergärten fort?

Diese Fragen und noch einige Menge weiterer Uberlegungen berei teten wohl al len Mitgl iedern
der Pfarrgemeinde große Sorgen. Natür l ich sind in der Zwischenzeit  andere und auch gute
Lösungen geFunden worden, haben ehrenamtl iche Helfer v iel fä l t ige Aufgaben übernommen,
sind Sozialstat ionen entstanden, die den K ra n ken pf leged ienst Übernahmen. Aber ohne al le
diese Die nst le istu ngen abwerten zu wol len, sei  eine Frage gestat tet :  Können sie die Tät igkei t
unserer wenigen Ord ensschwestern jemals völ l i9 ersetzen?

Am 28. luni  1992 haben uns die letzten vier O rdensschwestern ver lassen: Schwester lv lar ia
(oberin und Krankendienst) ,  schwester Bonaventur is (Kindergärten),  schwester Br igi t ta
( Seelsorg ehi l fe) und Schwester Redemptor is (Wirtschafts-,  Garten-,  Kirchendienst) .  Uber
fünFzig O rdensschwestern mögen es gewesen sein,  die im Laufe der vergangenen 75 Jahre in
unserer Gemeinde ihre segensreiche Tät igkei t  ausübten.

Wir vermissen sie,  und sie werden nicht so schnel l  aus unseren Erinnerungen weichen. Doch
halt ,  zwei Schwestern sind uns gebl ieben. Ihre Grabstätten auf dem Türnicher Fr iedhof,  gleich
hinter dem Hal lenvorplatz erster Weg rechts,  mö9en die Fr jed hofsbesucher gelegent l ich zu
einem st i l len Gebet anhalten. verbunden mit  einem herzl ichen Dank. Die Pf lege der Grabstätte
muß für die Pfarrgemeinde Ehrensache sein und bleiben.

Das Gebäude, an dem unsere Ordensschwestern mehr als 60 lahre wohnten, hat inzwischen
eine andere Verwendung gefunden: Seit  dem 1. Oktober 1992 bietet  der Sozialdienst
Kathol ischer Frauen (SKF) in diesem Haus seine Dienste an: Beratung und prakt ische Hi l fe für
Schwangere in Ko nf l ikts i tuat ionen, d.  h. :  Frauen, die t rotz widr iger Umstände ihr Kind
bekommen wol len, f inden hier Hi l fe in f inanziel len Not lagen, z.  B, bei  Arbe i tsplatzve r lust  wegen
einer Schwangerschaft ,  bei  körper l icher oder seel ischer Uberlastung, bei  Problemen mit  ihrem
Lebenspartner,  bei  Wohnungsnot u.  a.  unzuträgl ichen Situat ionen.

Die Raumverhä l tn isse im Haus kommen der Beratungsstel le sehr gelegen: Im mit t leren und
oberen Geschoß bestehen Wohnmögl ichkei ten, und der große Garten schaff t  e in angenehmes
und ruhiges Umfeld.

zusanrmengeste l l t  von  Franz  Henneböh l  (1 )<1955 1995 40  lahre , ,S t .  Rochus"  Ba lkhausen in  Türn  ch> -  1995

Globa le  H in fä l l i gke i t  (UNICEF Kö ln )

, ,Das Bedenken gegen die staat l iche Fürsorge (1864),  die in der Verabscheuung der
Staatsomnipotenz seine Wurzeln hat,  ist  wohl auch in den Zusammenhang zu stel len, daß
,,v iele Kathol iken glaubten, daß durch eine staat l iche Hi l fe für die Arbei terschaft  die chr ist l iche
Pfl icht  zu tät iger Nächstenl iebe unterhöhlt  werden könne".  . . . . . .  Im Sinne des Subsidiar i täts-
pr inzips erwartet  Ida Hahn-Hahn (1805-1880) dabei mehr von der Lösung durch Kirche,
Cari tas und Selbsthi l fe als durch staat l iche lYaßnahmen."

von  Ger t  Obe remt  < Ida  Gra f i n  Hahn -Hahn  We l t schmerz  und  U l t r amon tan i smus>  1980



Herrn Professo r
D r .  W i n f  r i e d  P i n g e r
Kanzle i  Köln
Bas ma rckst raße 11 -  13

5 0 6 7 2  K ö l n
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Bund kathol ischer Unternehmer e.  V. Köln

Sehr geehrter Herr Professor Pinger,

Sie sind beim Bund kathol ischer Unternehmer e.  V. der Vorsi tzende des Arbei tskreises:
U nterneh merische Entwicklu ngszusa m mena rbei t .

Auf meine Anfrage beim Amtsgericht Köln tei l te mir  dieses am 18. 12. 2007 mit ,  dass der
Bund kathol ischer Unternehmer im Vereinsregister mit  der Nr.  4507 registr ier t  ist .

Auf der Web-Site von Ordo so€ial is steht:

, ,Ordo Social is -  ist  e ine Tochtergesel lschaft  des Bundes Kathol ischer Unternehmer -
gegründet 1986, eine wissenschaft l iche Vereinigung zur Förderung der Christ l ichen
Gesel lschafts lehre e.V."

Handelt es sich bei der wissenschaftlichen Vereinigung um einen eingetragenen Verein,
der separat registr ier t  ist  oder wie angegeben um eine Tochtergesel lschaft  von VR 4507,
die sonst nirgendwo erfasst,  aber of fensicht l ich auch,,gemeinnützig" ist?

Nicht nur die Ereignisse bei  UNICEF Köln e.  V. lassen darauf schl ießen, dass es um die
freihei t l ich demokrat ische Selbstve rwa l tu ng kathol ischer Vereine nicht zum Besten steht.

Wenn es schon Ordo Social is gibt ,  könnte sich diese Tochte rgesel lschaft  des BKU doch
mit  der Vereinsmeierei  und den Rechtsm issbrau ch des Kolpingwerks, Hauptstel le Köln,
beschäft igen. Viel le icht im Rahmen u nterneh merischer Entwicklungszusa m mena rbei t .

Zum guten Schluss: Den internat ional  agierenden Jesui ten sei  ausdrückl ich gedankt,  dass
die US-Hypothek ein Personalkredi t  für Sozial  Schwache ist  -  kathol isches Naturrecht
der preußischen Rheinprovinz. Auf diese Art  und Weise haben die sächsischen Bürger
wenigstens erfahren, wie das Geschäftsmodel l  der SachsenLB funkt ioniert :  Aufopferung
für das gemeine Wohl (Al lgemeines Preußisches Landrecht -  1794).  Nur zu dumm, dass
gerade dieses Recht in Sachsen nie gül t ig war.  Sei t  1861 hatte Sachsen sein eigenes
Bürger l iches Gesetzbuch, vor al lem 5 226 -  Die im Eigenthume enthal tenen Befuqnisse
können nicht unter mehreren Eigenthümern so gethei l t  sein,  daß der eine ein
Obereigenthum, der andere ein nutzbares Eigenthum hat (1865).

Bis zum 31.01.1899 9ab es In der Rheinprovinz den code clv i l  (Web-Site OLG Köln).  Über
diesen a nt i -bü rger l ichen Status ist  Nord rhein-Westfalen noch nicht hinausgekommen.
Und, es ist  davon auszugehen, dass der <unfehlbare> Papst von Rom gar nicht weiß,
wieviele Tochterqesel lschafte n er nur al le ine im kathol ischen Deutschland hat.

Mit  f reundl ichen Grüßen

http: /  /www.zu ku nftswerk-dresden,info - Ministerium des Innern

Lieselot te  Seel iq  01067 Dresden Gewandhausstraße 2 Telefon 0351 48 52 261 Fax 262



Die bürger l iche cmbH als ul t ramontane Kapitalgesel lschaft  (HRB)

Stadtwerke Köln GmbH, HRB 2115, Amtsgericht Köln -  2OO5 Stammkapital  185,55 lYio.  €.
Wesent l ich zur Gründung der Stadtwerke Köln GmbH und Umgründungen von cEW und KVB in
eine AG war,  angesichts rasanter 14arktentwicklung für die kommunalen Versorgungs- und
Verkehrsunternchmen Organisat ions- /  U nterne h m ensformen zu f inden, die , ,e in Höchstmaß an
Bewegl ichkei t ,  Umstel lungsfähigkei t  und schnel lem Rea kt ionsve rmögen gestatten",  wie der
Oberstadtdireklor Dr.  Max Adenauer 1960 seinerzei t  erklärte.  14i t  Gründung des Stadtwerke-
Konzerns Köln wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen. -  Web-Site:  Stadtwerke Köln
GmbH - Konzernentwicklung

Ihr soziales Engagement für Köln und Region zeigt  die GEW Köln AG (Tochter Stadtwerke
Köln GmbH) durch die 1998 gegründete GEW Sti f tung Köln.  Die St i f tung unterstützt  aus den
Erträgen des St i f tu ngska pi ta ls von ca. 28 Mio. € zu gleichen Tei len Projekte aus dem sozialen
und wissenschaft l ichen Bereich. -  Pressemit tei lunq Stadtwerke Köln GmbH - 26. luni  2006.

Bundeskartel lamt Bonn -  10. Beschlußabtei lung B 10 -  90 000 -  U -  101/00
Der mit  Schreiben vom 3. Aug. 2000 angemeldete Zusammenschluß wird nicht untersagt.

Gründe: N4it  Schreiben des Verfa h rensbevol lmächt igten der Betei l igten vom 3. August 2000
wurde der gemeinsame Antei lserwerb der Tr ienekens Köln GmbH & Co. KG (Tr ienekens Köln),
Köln,  und der Stadtwerke Köln GmbH, Köln,  an der AWB Abfa l lwir tschaftsbetr iebe Köln
GmbH & Co. KG (AWB) sowie der AWB Abfa l lwir tschaftsbetr iebe Köln Verwaltung GmbH, Köln,
bei  deren Neugründung angemeldet.  Die Stadtwerke Köln GmbH hat die Versorgung mit
Elektr iz i tät ,  Gas, Wasser und Wärme, Bedjenung des öffent l ichen Verkehrs,  Durchführung von
Aufgaben der Entsorgung und Wahrnehmung anderer Belange der Stadt Köln im Stadtgebiet
Köln zum Gegenstand. Al le inige Gesel lschafter in ist  d ie Stadt Köln.  -  lnternet

Missionsschwestern vom Hlst .  Herzen Jesu Hi l t rup
Kirchl iche Rechtsform: Ordensgemeinschaft  päpst l ichen Rechts
Zivi le Rechtsform: eingetragener Verein (e.  V.)

Herz-Jesu- Kran kenha us M ünster-H i l t rup,
Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfäl ischen Wilhelms-Universi tät  Münster
Kran kenha u sträger s ind die 14 issionsschwestern vom Hlst .  Herzen lesu Hi l t rup,
die für ihr  He rz-Jesu- Kra nken haus den folgenden Rechtsträger gegründet haben:
Herz- lesu-Krankenhaus Hi l t rup GmbH, HRB 4889, Amtsgericht Münster.  -  Internet

N4entale Beglei tung leisten das Max- Pla nck- In st i tut  Für Gesel lschaftsforsch u ng in Köln und
das Inst i tut  der Deutschen Wirtschaft  e.  V. ebenfal ls in Köln.  Da gehören hybr ide GmbH's
als kathol ische Ka pi talgesel lschafte n des ehemal igen Erzst i f ts Köln ja auch hin,  wie z.  B.

Art .  127 WV -
und

Art .  137 WV -

Stadtwerke Köln GmbH, HRB 2115,  Amtsger icht  Köln.

Herz-Jesu-  Kra n kenha u s  Hi l t rup GmbH, HRB 4889,  Amtsger icht  Münster

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbesch rä n ku ngen. Vom 27. lu l i  L957. (BGBI.  I  S. 1081) regel t
unlauteren wettbewerb durch Kontrolle des ultramontanen Bu ndeska rtella mtes. Teilnehmer
der Wirtschaft  nach Art ikel  t27 und 137 WV sind jedoch vom , ,Wettbewerb" ausgeschlossen.

Die von,,Christen" beklagte Okonomisierung entpuppt s ich als pol i t ischer und jur ist ischer
lv l ißbrauch bürger l icher Gesetze, Bundes- und Landessteuer zur Befreiung und Begünst igung;
ul t ramontaner Terror durch Fördermit tel  von EU, Bund, Land und Kommunen. Wer begünst igt
Singles, die in religiösen Ordensgemeinschaften leben und arbeiten? Die La ndespa rla mente
mit  einem,,begünst igenden" Verwaltungsakt als diskret ionäre Gewalt? Oder gemeinnützige
Kommunen der k irchen recht l ichen Selbstverwaltu ng durch pr ivate Gewalt  gegenüber ihren
säkularen Bürgern? Zu fordern ist  -  c leichheit  und Gerecht igkei t  -  verbindl ich verankert  als:

S 1 BGB - Die Rechtsfähigkei t  des Menschen beginnt mit  der Vol lendung der Geburt



Karstad tQu el le Versjcheru ng e n
Herrn Peter M. Endres

90758  F  ü  r  t  h
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Ihre Mittei lung 6064 / OOOOO0l * LR O1* i  PR

Sehr geehrter Herr End res,

mit  Schreiben vom 15. lanuar 2008 wurde mir der beruhigende Schutz vor Zahnersatz-
Rechnungen angeboten. Beigelegt ist  der gelbe Zettel ,  der mich auf eine AOK-Studie
hinweist :  Als Pat ient müsse ich heute deut l ich mehr für Zahnersatz aus eigener Tasche
za hle n (FINANZfe* 4/2007).

Die Tatsache, dass Sie als Pr ivatu nternehmen mit  Argumenten der AOK werben, ist  für
mich Veranlassung, einmal diesen Brief  zu schreiben, zum anderen nicht auf Ihr Angebot
einzugehen. Die von einer ehemal igen Aachener Kommunist in,  Ul la Schmidt,  ins Leben
gerufene Gesu nd hei tsreform ist  keine Reform. Das wissen Sie genauso gut wie ich!

1BB4 wurden nach Einführung der gesetzl ichen Krankenve rsicheru ng durch Reichskanzler
Otto von Bismarck die Al lgemeine Orts Krankenkassen eingeführt .  Damals waren das
Ortskrankenkassen, damals waren das gesetzl iche Krankenkassen. Sei t  der gloreichen
Revolut ion von 1918 ist  das nicht mehr der Fal l .  Den Jesui ten sei  ausdrückl ich gedankt!

Nach 1949 ging es munter weiter mit  der Eu-Wettbewerbskom m ission: Das Prinzip des
,, u nve rfä lschten Wettbewerbs", Art. B1 ( Kartellverbot), Art. 82 (Mißbrauchsverbot) ist
die außenpol i t ische Ant i  ?- Kartel l  pol i t ik  Ludwig Erhards (Berl iner Ha ndelshochsch ü ler) .

lnnenpol i t isch , ,gefälschter Wettbewerb" ist  Tabu. Art .  87 (Begünst igung) Abs. 1 lautet :
, ,wenn sie dem Begünst igten einen wir tschaft l ichen Vortei l  verschaff t ;  nur für best immte
Unternehmen oder Prod u kt ionszweige gewährt  wird;  Wettbewerb zu verfälschen droht;
den Handel zwischen M i tg l iedsstaaten beeinträcht igt .  Zahlungen an Organisat ionen, die
nicht gewinnorient iert  s ind, keiner w i r tschaft l ichen Tät igkei t  nachgehen, stel len keine
Beih i l fe da r ."

Das Kartel l  der gemeinnützigen Steuerbefreiung oder Steuerbeg ü nst ig u ng (q 3 Grund-,
$ 4 Grunderwerb- und $ 5 Körperschaftssteuer) in Verbindung mit  I  55 Haushaltsgrund-
sätzegesetz (Mißbrauch von g 42 Abgabenordnung) ist  Anmaßung des Bundesgesetz-
gebers.  Damit  das auf Bundesebene funkt ioniert ,  g ibt  es den AOK Bundesverband, Bonn.

Ein säkularer Staat hat neutral  zu sein.  Art .  80 GG - Er laß von Rechtsverord n u ngen -
wurde von Strauß nach dem kathol ischen lYotto mißbraucht:  Der verpönte Staat ist  zu
betuppen. q 55 Ha ushaltsg ru ndsätzegesetz ist  ersatzlos zu streichen -  für , , immer und
ewig".  Einen korrekten Rechtsweg gibt  es nicht:  5 133 BGB - Auslegung einer Wil lens-
erklärung (das subjekt ive Recht)  oder 55 40 und 42 Verwa l tu ngsgerichtsord nu ng (das
subjekt ive öf fent l iche Recht) .  Solange das nicht gewährleistet  ist ,  verweigere ich mich.

Das ist  das Pr inzip,  mit  dem die GEZ, Köln,  aus der ul t ramontanen Rheinprovinz agiert .

Mit  f reu nd l ichen Grüßen

http: /  /  www.zu ku nftswerk-d resden, i  nfo - Deutsche Verfassung

L iese lo t te  See l  g  01067 Dresden Ge[ /andhauss t raße 2  Te le fon  0351 -4852261 Fax  4852262



Die Mündelsicherhei t  des Vereins kathol ischer Jur isten aus der Rheinprovinz

Reform der M ündelsicherhei tsbest immungen und der industr ie l le Anlagekredi t .
Die Vorschr i f ten des Bürger l ichen Gesetzbuches über die mündelsichere Anlage von Kapital ien
(5q 1806ff . )  l reschränken sich nicht auf Vormundschalt .  Sie gel ten für den Ehemann bezügl ich
des zum eingebrachten Gute der Frau gehörenden Vermögens (Q 1377; q 1525, Abs. 2),  für
den Vater und die lv lut ter bezügl ich des Kindesvermögens (5 1642) und für den Vorerben
bezügl ich der Vorerbschaft  (5 2119).

Geht man den wir tschaft l ichen Auswirkungen der gel tenden M ü ndelsicherhei tsbest im mu ngen
nach, stößt man bald auf den Zusammenhang zwischen den Problemen der Mündelsicherhei t ,
des industriellen Anlagekredits und der Erwerbslosenfrage. Die Erkenntnis über die scheinbar
weit  auseina nd er l ieg enden Gebiete wird sich im Verlaufe der Untersuchung befest igen, so daß
man schl ießl ich in den drei  Fragen nur verschiedene Seiten eines Problems erbl icken wird.
Hieraus werden sich Schlußfolgerungen ziehen lassen, die s ich für die Lösung der Frage, in
welcher Weise die derzei t ig gül t igen M ü ndelsicherhei ts-  und An leg u ngsvorsch r i f ten reformiert
werden müssen, als recht f ruchtbar erweisen werden.

Leider war es nicht mögl ich, diesen Sachverhal t  mit  e inem einzigen Schlagwort  hinreichend zu
kennzeichnen; ich war daher gezwungen, der Schr i f t  e inen weitschweif igen Namen zu geben.
Die Problemstel lung ist  aus der Praxis erwachsen. Bei  al len größeren Banken macht man
tägl ich die Erfahrung, daß es of t  unmögl ich ist ,  volkswir tschaft l ich hervorragend produkt ive
und geschäft l ich sympathische Projekte zu f inanzieren, wei l  gel tende Anlegungsvorschr i f ten
dem Verkauf best immter Arten von Emissionen hindernd entgegenstehen. Der Bankier pf legt
dann sein Mißfal len darüber zu äußern, daß winzige Spl i t terprobleme, wie etwa die gesetzl iche
Regelung des Zugabewesens, in der Offent l ichkei t  wie auch in der Regierung diskut iert  werden,
während gleichzei t ig versteckte Gesetzesbest imm u ngen einen wirk l ich strangul ierenden Einf luß
auF das Wirtschafts leben ausüben, ohne daß man in der Offent l ichkei t  überhaupt etwas von
dem Vorhandensein des Hindernisses weiß. Als An leihe-Sachbea rbei ter habe ich gesehen,
welche Bedeutung insbesondere den 14ündelsicherhei ts-  und An leg u ngsvorsch r i f te n zukommt,
die sich immer mehr als schwere Hemmnisse nicht nur der wir tschaft l iche n Entwicklunq, auch
der Arbei tsbeschaffu ng erweisen.

Die jetzt  einsetzende Diskussion über die Reform der 14 ü ndelsicherhei tsvorsch r i f ten wird fast
nur von Jur isten bestr i t ten. So wicht ig die Frage der Zusammenfassung der part ikulären
M ü ndelsicherhe i tsrechte zu einem einheit l ichen Reichsm ü ndelsicherhei tsrecht auch ist ,  so ist
die Gefahr doch groß, daß die Reform unter Au ßeracht lassung wir tschaft l icher cesichtspunkte
unternommen wird und dadurch einer der gewalt igsten Hebel zur Wiederaufr ichtu ng des
deutschen Wirtschafts lebens wie auch zur Verr ingerung der bedrohl ich angewachsenen
Erwerbslosenzi f fer auf Jahrzehnte hinaus st i l lgelegt wird.

Der mangelnden Beachtung der w i r tschaft l ichen Seite der M ü nd els icherhei tsbest immu ngen in
der Offent l ichkei t  entspr icht die Behandlung in der Wissenschaft :  Die volkswir tschaft l iche
Bedeutung der An leg u ngsvorsch r i f ten hat eine l i terar ische Bearbei tung noch nicht gefunden.
Uberhaupt ist  außer dem im Jahre 1875 erschienenen, fast  ausschl ießl ich rechtsverg le ichenden
Werkchen von Felix Hecht'. ,,Die Mündel- und Stiftungsgelder in den deutschen Staaten" nur
der ausgezeichnete Aufsatz von Prof. Dr. Th. Kipp in Gruchots Beiträgen (f923) zu erwähnen.

London N.W.6 & Berlin-Zehlendorf. im März 1929. Heinr ich Rit tershausen

Die einzelnen Kredi tzweige.
Betrachtet man die Geschichte der verschiedenen Kredi tzweige, so fäl l t  besonders auf,  daß
auch diejenigen Kredi tarten, die s ich heute schon längst des besonderen Vertrauens der
Geldgeber erfreuen, anfängl ich als unsicher und gefähr l ich gegolten haben. Beispielsweise gi l t
der Wechselkredi t  noch heute in den Kreisen der Nichtfachleute mit  Recht als äußerst
gefähr l ich;  jeder Nichtkaufmann hütet s ich, mit  Wechseln etwas zu tun zu haben. Und doch
haben die Deposi tenbanken und die Notenbanken, indem sie ihre Organisat ion den
Besonderhei ten dieses ursprüngl ich viel le icht gefähr l ichsten al ler Kredi tzweige anpaßten, den
Wechselkredit zum sichersten aller Geschäfte machen können. So betrugen die Verluste der
Reichsbank in den lahrzehnten vor dem Kriege nach von Lumm nur 20 M auf jede Mi l l ion lv lark



angeka ufte r  Wechsel.

Dasselbe war beim Bodenkredi t  zu beobachten; auch er gal t  ursprüngl ich als gefähr l ich.  Ein
geregelter G ru nd stücksma rkt  war nicht vorhanden, die Preise für Grundstücke schwankten
beträcht l ich;  niemand konnte voraussehen, welcher Betrag etwa in einer Versteigerung zu
er lösen sein werde. Dazu kam der 14angel eines slcheren Rechtes und in den measten Ländern
das Fehlen von Grundbüchern. Bei  der Beleihung von städt ischen und Iändl ichen Grundstücken
spiel te außerdern die Brandgefahr eine große Rol le,  die die Kapitalanlage tast  mit  Totalver lust
bedrohte; erst  im Laufe der letzten 150 lahre hat man verstanden. dieses besondere Risiko
durch Feuerve rs iche ru ng abzudecken. Es ist  daher verständl ich, daß die Gesetzgeber von den
Zeiten des al ten Rom bis zur neueren preußischen Rechtsentwicklu ng Grundstücke und
Hypotheken nicht deswegen als mündelsicher erklärten, wei l  s ie s ie auch nur einigermaßen für
sicher hiel ten, sondern nur aus dem Grunde, wei l  s ie die einzigen zinsbr ingenden langfr ist igen
Kapitalanlagen waren und wei l  d ie wir tschaft l iche n Interessen der Bevölkerung eine Förderung
des Agrarkredi ts notwend ig machten.

Die einzelnen organisat ionsformen.
Es hat s ich gezeigt ,  daß ein Kredi tzweig jedesmal dann einen hohen Grad von Sicherhei t
erreichte,  wenn eT die ihm angemessenet auf seine Eigenarten Rücksicht nehmende
Organisat ion fand. Der Bodenkredi t  fand diese Organisat ion in der Schaffung des
Gru nd buchwesens, in dem Aufkommen der Feuerversicheru ng und in der Entwicklung der
Landschaften und der Hypothekenbanken. Der Kommunalkredi t  fand in ähnl icher Weise seine
Organisat ion durch die Entwicklung der Staatsaufsicht über die kommunalen Finanzen und die
Schaffung der Kommunalsammelanleihen. Der langfr ist ige industr ie l le Kredi t  hat die ihm
angepaßte Organisat ion in Deutschland noch nicht gefunden; die ihn betref fenden Fragen
werden daher häuf ig von den Lei tern der Kred i ta btei lu ngen der Handelsbanken bearbei tet ,  d ie
sich seinen Eigenarten infolge der Organisat ion ihrer Inst i tute ebensowenig anpassen können,
wie sie s ich vor 100 lahren den Besonderhei ten des langfr ist igen Agrar-Kredi ts anpassen
konnten. Nach Schaffung der Organisat ion der Hypotheken ba nken hat der langfr ist ige Agrar-
Kredi t  seine Sicherhei t  beweisen können; auch der langfr ist ige Industr iekredi t  wird seine
Sicherhei t  erweisen, sobald man ihm die ihm gemäße Form gibt .

Vorm u nd schaftsger icht l iche Gestattung anderweit iger Geldanlage.
Bis zum lahre 1923 durf ten die Gerichte den Vormündern nur dann die Genehmigung zu
anderweit iger Anlage im einzelnen Fal le ertei len, wenn besondere Gründe vor lagen (5 1811).
Das Gesetz vom 23. Juni  1923 brachte durchgrei fende Lockerung, indem die Genehmigung
fortan nur beim Voriiegen besonderer Gründe verweigert werden durfte. Alle Anlagearten
können jetzt  den Vormündern auf besonderen Antrag genehmigt werden, die nicht den
,,Grundsätzen einer wir tschaft l ichen Vermögensverwa l tu ng zuwider laufen".  Wie Kipp schon vor
Erlaß dieses Gesetzes zutref fend bemerkte,  läßt diese Lösung den bisher igen Zustand als Regel
bestehen und stel l t  jede andere Anlage als eine im Einzel fal le der obr igkei t l ichen Bewi l l igung
bedürf t ige hin,  so daß die meisten Vormünder aus Bequemlichkei t  oder Bedenkl ichkei t  d ie
gesetzl ich zugelassenen Anlagen vorziehen, um nicht erst  einen Antrag an den
Vormu ndschaftsr ichter stel len und begründen zu müssen. Prakt isch spiel t  daher auch die
Lockeru ngsvo rsch r i f t  des Gesetzes von 1923 nur eine ganz ger inge Rol le;  die überwält igende
l4ehrhei t  der jenigen, die Mündelvermögen anzulegen haben, kennt und beachtet nur die unter
A und B aufgeführten gesetzl ich zugelassenen Anlagearten.

Die mündelsichere Anlage im weiteren Sinne des Wortes.
Die erörterten Best immungen sol l ten ursprüngl ich nur für eigent l iche Mündelvermögen, für das
eingebrachte cut der Frau, für das Kindesvermögen und die Vorerben gel ten (BGB S 1806 -
Anlagepf l icht  des Mündelgeldes).  Sie sind jedoch im Verlaufe der Entwicklung von den großen
Ka pi talsa m melstel len der Volkswir tschaft  fast  wört i ich übernommen worden, von Sparkassen,
Kirchen, Sozialversicheru ngsa nstal ten und pr ivaten Versicherungsunternehmungen.
Alle diese Institute erweiterten dabei den Krels der zugelassenen Anlagen um die Pfandbriefe
der Hypothekenbanken, die dadurch den Charakter der , ,  M ü ndelsicherhei t  im weiteren Sinne"
erhiel ten, um einen Ausdruck zu gebrauchen, der ihrer Stel lung am ehesten gerecht wird.

von Heinrich Rittershausen <Reform der Mrlndelsicherheitsbestimmungen und der lndustr iel le Anlagekredit -  zugleich
ein Beitrag zum Erwerbslosenproblem> verlag von Gustav Fischer, Jena - 1929 - Internet



Der gemeinnützige Staatskörper

Dagegen darf  die Kr i t ik nicht zuruckhalten gegenüber einem anderen Gesetzu ng ge bu ngsa kt ,
der äußerl ich zwar nicht in Gestal t  der Verwa l tu ngsreform erschienen ist ,  in seiner prakt ischen
Bedeutung aber die gesamte Selbstve rwa l tu ng der Gemeinden dadurch auf das t iefste
erschüttert ,  d ie sogenannte Erzbergsche Reichsf inanzreform (ZENTRUM). Wenn diese an
sich schon üb€r al le Erfahrungssätze der Fina nzwissenschatt  und vor al lem über dte engen
Zusammenhänge zwischen dieser und der Vol kswir tschafts leh re sich hinweqsetzt ,  so ist  d ie
Wi rkung  au f  d ie  Gemernden  ge rade , /u  ve rhee rend .

von Hans Helfntz <Zum gegenwärtigen Stand der preußischen Verwa ltu ngsreform > - 1923

Fu I brig ht- Kom m issio n und Europarat

lames Wil l iam Fulbr ight (*1905 Sumner/ lv l issour i ;  +1995 Washington D.C.) war ein US-
amerikanischer Pol i t iker.  Nach dem Studium Pol i t ische Wissenschaften Arkansas (US) (BA
1925) und Oxford (England) (Rhodes-St ipendium) (MA 1928) sowie Rechtswissenschaft  an
der George Washington Universi ty Law School (LL.D. 1934) und der Anwa l tszu lassu ng
1934 arbei tete er zunächst im US-. lust izminister ium. -  Wikipedia

American Commitee for a United Europe (ACUE) war eine 1948 gegründete Us-Organisation
zur Blockbi ldung in Westeuropa mit  dem Ziel  einer europäischen Integrat ion gegen den
Ostblock. Geschättsführer war der als Ziv i lanwalt  auftretende ehemal ige Geheimd ienstchef des
Off ice of  Strategic Services (OSS), Wi l l iam Joseph Donovan, Stel lvertreter der CIA-Direktor
Al len Welsh Dul les.  ACUE wurde von der Ford- Fou ndat ion, der Rockefel ler-  St i f tu ng und von
regierungsnahen U nterneh mensg ru ppen f inanziert .  Ende der 1950er lahre war der ehemal ige
OSS-Off iz ier und Geschäftsführer der Ford -  Fou ndat ion, Paul G. Hoffmann, zugleich Lei ter des
ACUE. Am Beratergremium war später der erste CiA-Direktor Walter Bedel l  Smith betei l igt .

Am 23. April 1948 fand im New York llniversity Faculty Club ein erstes Treffen mit dem Ziel
der Schaffung eines besonderen Komitees zur Unterstützung eines freien und vereinigten
Europas stat t .  Zusammengerufen von Richard Nikolaus Graf von Couden hove- Ka lerg i .  Als
Präsident fungierte einer der Autoren der Entschl ießung des US-Kongresses über die Pr inzipien
einer europäischen Föderat ion, James Wil l iam Fulbr ight.  Der US-Botschafter in der Sowjet-
Union 1933-36, Wi l l iam C. Bul l i t t ,  agierte als Vizepräsident der fort laufenden Konferenz. Aus
dem Treffen ging die European Conference on Federation hervor, die erstmals am 7. Mai 1948
unter dem Vorsi tz Winston Churchi l ls in Den Haag stat t fand und an der Pa r lamentsm i tgl ieder
der 16 Empfängerländer des Marshal lp lans tei lnahmen. Man arbej tete an einem Entwurf  für
eine Verfassung der Vereinigten Staaten von Europa und gründete den Europarat. - Wikipedia

Jesuit ische Naturrechtsleh re

Der BegriFF des Naturrechts fordert ,  daß es Gesetze gibt ,  d ie für al le Zei ten vorgegeben sind
und für al le Menschen Geltung haben, gleich in welchem Volk und unter welcher Staatsform sie
leben. Die Natu rrechtslehre leugnet -  ausgehend von der angebl ichen Unerkennbarkei t  der
Welt  -  d ie Gesetzmäßigkei t  mit  der Anwendung in der Geschichte und bei  der Behandlung der
Staats- und Rechtslehre. Vielmehr sol len sich die Menschen auf die , ,n icht erfahrbare, nur
intui t iv er lebbare, ursprüngl ich gerechte Seinsordnung" or ient ieren -  auf das Naturrecht,  d ie
lex naturae. Dieses besi tzt  , ,a ls Ausdruck gött l icher Hei l igkei t  absolute Geltung".  So erklärt  es
das Privateigentum an Produkt ionsmit tel  a ls natür l iche Kategorie.  Da es von Gott  gewol l t
und von Gott  ver l iehen sei ,  verstoße jeder Versuch einer Anderung der Eigentu msverhä l tn isse
gegen das Naturrecht und damit  den Wil len Gottes. So zieht auch Papst Leo XII I .  in seiner
Enzykl ika , ,Rerum novarum" die notwendigen Konsequenzen: , ,Denn da das Recht,  Güter
pr ivat im zu besi tzen, nicht durch ein menschl iches Gesetz,  sondern durch die Natur gegeben
ist ,  kann es der Staat nicht aufheben, nur den Gebrauch regeln und mit  dem al lgemeinen Wohl
in Einklang br ingen." Wenn auch die Naturrechtslehre kein kirchl iches Dogma darstel l t ,  so wird
sie doch für den 9läubigen Kathol iken als verbindl ich aufgefaßt,  wie es der Jesui tenpater
Josef Fuchs in seiner Schr i f t , ,Lex Naturae" zum Ausdruck br ingt.

von Rolf Börner <Dre katholische Naturrechtslehre als ideolog sche Hauptstütze des polit schen Klerlkalismus> 1960



Das verteufel te Akt ienrecht

Die Aufnahme des Kerngedankens der berufsstä ndischen Ordnung ist  überal l  sehr lebhaft
gewesen, hat aber zu prakt ischen Ergebnissen in kathol ischen Kreisen sel ten geführt .  Wo
Sozialpol i t ik 1m \ ,vesent l ichen als gesel lschaft l iche Ein kom menssicheru ng für al le Fäl le des
Lebens betrachtet wird,  war es nicht nur gedankl ich, auch prakt isch schwier ig,  s ich auf das
gesel lschaft l iche Gestal tproblem, auf die Neubetonung des Eigentu msgeda n kens, die berei ts
vom Beginn des industr ia l ismus an mit  der Idee der berufsstä nd ischen Ordnung verbunden
war ,  umzus te l l en .  D ie  En tw ick lung ,  d ie  d ie  Soz ia lpo l i t i k  se i t dem,  vo r  a l l em se i t  dem zwe i ten
Weltkr ieg genommen hat,  dürf te diese ungünst ige Lage für eine prakt ische Berücksicht ig u ng
des Gedankens der berufsständischen Ordnung nur noch verschärfen. Erst  wenn die heute
geradezu auf dem Glauben an eine ständig steigende Konjunktur aufgebaute Sozialordnung in
ihrer Brüchigkei t  erkannt ist ,  wird man der Idee der berufsstä nd ischen Ordnung und ihrem
Zusammenhang mit  der Sicherung des lYenschen im Eigentum mehr Beachtung schenken.

In den USA ist  die Diskussion um diese Tei le der Enzykl ika Quadragesimo anno (1931) zwar
ebenfal ls,  wie in Europa, lebhaft  gewesen, aber noch weniger prakt isch fruchtbar als hier.  Der
bekannte kathol ische Nat ionalökonom Bernhard W. Dempsey meint,  daß die Grundbegri f fe und
zentralen Gedanken weitgehend unbekannt waren und sind. So sel  es gekommen, daß ein
jeder fÜr seine Ideen und Ziele auf dem Gebiet der Sozialreform die Enzykl ika für s ich in
Anspruch genommen habe. Immerhin gebe die Enzykl ika auch unter dem Gesichtspunkt
norda merika n ischer Verhäl tnisse Anlaß, zu überprüfen, ob soziale Fortschr i t te hinsicht l ich der
Angleichung der Einkommen aneinander nicht auf einem Weg erreicht worden seien, der dem
Gedanken der Enzykl ika nicht entspreche, auf dem Weg über die aufs höchste ausgedehnte
Steuermacht des Staates, während die Enzykl ika auf eine bessere Struktur der Gesel lschaft
z iele.  Auch sei  die Überwindung der Gegensätze zwischen Kapital  und Arbei t  in den USA nicht
so sehr durch eine im Sinn der Enzykl ika l iegende Gemeinschaftsord nu ng mit  Erfolg angestrebt
worden als v ielmehr durch einen sehr starken und andauernden Einsatz der staat l ichen
Gesetzgebung und Verwaltung zugunsten der Arbei ter-  Orga n isat ionen. Abgesehen vom Urtei l
Dempseys, wird man auch sagen müssen, daß die Idee der berufsstä nd ischen Ordnung als
einer autonomen Ordnung öffent l ichen Rechts dem angelsächsischen jur ist ischen Denken
ferner l iegt als dem kont inentalen. Al lerdings ist  hinzuzufügen, daß es im Kern der Lehre der
Enzykl ika ja nicht um histor ische Kategorien geht,  sondern um naturrecht l iche Posi t ionen,
die inhal t l ich in jedem wahren Rechtssystem ihren entsprechenden Ansatz haben müssen.

Ab und zu begegnet man auch in den USA selbst in kathol ischen Kreisen dem Gedanken, die
Idee der berufsstä nd ische n Ordnung sei  etwas , ,  U ndem okrat isches",  etwas, was , ,Feudalzei ten"
angehöre; zudem sei  s ie verhül l ter Kol lekt iv ismus und sei  nicht wahrhaft , , l iberal" .  Solchen
Auffassungen wäre entgegenzuha l ten, daß ja nach der Enzykl ika auch die berufsstä nd ische
Ordnung in der Verkeh rswirts€haft freien Wettbewerb wegen der gesamtgesellschaftlichen
Ordnu ngsfunkt ion des Pr ivateigentums bejaht,  um der Herrschaft  anonymer Machtgruppen
anstel le persönl ich ve ra ntwort l ichen Eigentums entgegenzutreten. Gemäß der Enzykl ika folgt
dies aus dem naturrecht l ichen Sinne der gesa m tg esel lschaft l ichen Ordnungsfunkt ion der
Einr ichtung des Pr ivateigentums. Es wird übersehen, wo immer man (2.  B. in AG's) den
Akt ionär wenigstens zum Obl igat ionär werden läßt und wo man bei  G roßu nternehmu ngen die
Herrschaft  der Manager , ,demokrat isch" unbedenkl ich f indet,  wei l  heute , ,publ ic relat ions" für
dauernden Kontakt der Unternehmungsführung mit  dem Konsumenten und seiner angebl ich
entscheidenden Herrschafts- und Kontrol lstel lu ng sorgten. (Staatslexikon -  Band 1 -  t957)

<Die Aufnahme der Idee der berufsständischen Ordnung im modernen Katholizismus. Quellentext zur Geschichte des
Katholizismus - Gustav Gundlach 1892-1963> Herausgegeben und erläutert von Anton Rauscher 19BB

Festakt zum 40jähr igen Bestehen der KSZ am 18. Oktober 2OO3,

Die Kathol ische Sozia lwissenschaft l iche Zentralstel le (KSZ) war am 12. Februar 1963 von den
deutschen Bischöfen im Zusammenwirken mit  dem Zentralkomitee der deutschen Kathol iken
err ichtet  worden. Ihr erster Direktor,  Professor Gustav Gundlach S. 1. ,  starb unerwartet  am 23.
luni  1963. Sei tdem nimmt Professor Anton Rauscher S. J,  die Lei tung der KSZ ohne
Unterbrechung wahr.  Der Festakt bot die Gelegenheit ,  den 75. Geburtstag und das 50jähr ige
Priester jubi läum des Direktors der KSZ, Professor Anton Rauscher,  zu würdigen. -  Internet



Wirtschaftstheorie u nd Wirtschaftspraxis

Schon Kant hat in seiner berühmten kleinen Schri f t  , ,Das mag in der Theorie r icht ig sein,  taugt
abe r  n i ch t  f ü r  d ie  P rax i s " ,  d iesen  Sa tz  a l s  Geme insp ruch  beze ichne t ,  und  w i r  w i ssen ,  daß  d iese
Beze ichnung  fÜ r  d resen  Zusammenhang  auch  heu te  noch  vo l l e  Ge l tung  bes i t z t .  I n  Kan ts  Sch r i f t
ha t  es  s i ch  um das  Verhä l tn i s  de r  Theor ie  zu r  P rax i s  i n  de r  Mora l  gehande l t  und  e r  ha t  i n  dem
Schlußabschnit t  derselben die Ergebnisse mit  den Worten zusammengefaßt:  , ,Denn al le diese
Erfahrung hi l f t  ihm nichts,  um sich der Vorschr iFt  der Theorie zu entziehen, sondern al lenfal ls
nur zu lernen, wie sie besser und al lgemeiner ins Werk gesetzt  werden könne, wenn man sie in
seine Grundsätze aufgenommen hat".

Wenn, vor al lem auch in Deutschland, zwischen Theorie und Praxis so lange eine scheinbar
unüberbrückbare Kluf t  geherrscht hat,  dann hängt dies auch damit  zusammen, daß man Del
uns unter dem lange Zeat vorherrschenden Einf luß der histor ischen Schule das ökonomische
Denken ver lernt  hatte,  ver lernt  hatte unter den Nat ionalökonomen vom Fach, ver lernt  hatte
unter den Studierenden und ver lernt  hatte in der Praxis.  Damit  hängt es zusammen/ wenn
schon in dem letzten lYenschenalter vor dem Kriege, dann aber auch in der Zei t  während und
nach dem Kriege die deutsche Wirtschaftswissenschaft  einen so ger ingen Einf luß ausüben
konnte. Hirsch hat vol lkommen recht/  wenn er gesagt hat:  , ,Aber die zu lange fast  al lmächt ig
gewesene histor ische Schule hatte das konstrukt ive Denken al lzu hart  und rücksichtslos
unterdrückt,  das theoret isch Erkennbare zu einsei t ig geleugnet.  Sicher l ich war al l  das vom
reinen Gesichtspunkt der Entwicklung einer Wissenschaft  einige Zei t  notwendig,  wie stets
gegenÜber der Thesis die Ant i thesis of t  stark übertr ieben wird;  nur hatte in diesem Fal le ein
Vo lk  i n  No t  den  Schaden-

Welche Folgen dieser Verfal l  des ökonomischen Denkens bei  uns gehabt hat,  darauf ist  schon
an verschiedenen Beispielen hingewiesen worden. Für eine so wicht ige Frage, wie die Lehre
vom Lohn, hat Cassel diesen Zustand in folgenden Worten gekennzeichnet:  , ,  Nach dem Sturz
der Loh nfondstheo r ie (Vertei lung des Kuchens?) in den 70er Jahren war die al lgemeine
Meinung überhaupt wenig geneigt ,  an objekt ive Best immungsgründe des Lohnes zu glauben.
Da eine befr iedigende ökonomische Theorie des Arbei ts lohnes fehl te,  fand in einer Zei t ,  wo die
Gewerkschaftsbeweg u n9 immer stärker hervortrat ,  le icht die AuFfassung Eingang, daß der
Arbei ts lohn nur ein Ergebnis des I  nteressen kam pfes zwischen Arbei tern und Arbei tgebern sei
und in der Hauptsache durch die relat ive Stärke der beiden Parteien best immt werde. Diese
Auffassung war natür l ich sehr ungünst ig für die Entwicklung einer Wissenschaft ,  deren Aufgabe
es gewesen wäre, den Arbei ts lohn als Ergebnis ökonomischer Notwendigkei ten und objekt iv
gegebener Faktoren darzustel len. Sie stel l te die Lohnfrage wesent l ich als eine Machtfrage
dar und wurde dadurch insoweit  auch prakt isch verhängnisvol l ,  a ls s ie dazu bei trug, die
Bestrebungen zur Hebung der arbei tenden Klassen vom Gebiet der wir tschaft l ichen Betät igung
auf das der lYachtentFa l tu ng zu ver legen. Die Neigung, jede feste ökonomische Theorie zu
diskut ieren, und die Bestrebungen, die Vorstel lung, daß im wir tsch af t l ichen Leben al les f l ießt,
wachzuhalten, s ind mit  daran schuld,  wenn die Arbei terwelt  ihre schlechte Lage ledigl ich als
ein Ergebnis der Unvol lkom men hei t  der heut igen Gesel lschaftsord n u ng oder der Ausbeutung
des Arbei ters sei tens des heut igen Unternehmertums auffaßt und, da al les ebensowohl anders
sein könnte, an die Mögl ichkei t  e iner vol lständigen Umwälzung der Lage der Lohna rbei terklasse
glaubt,  die Mit tel  zu einer solchen Umwälzung in einer gewerkschaft l ichen oder pol i t ischen
Machtstel lung oder in Gewalt taten, nur nicht auf dem rein wir tschaft l ichen Gebiet  sucht.

Was uns heute besonders in Deutschland fehl t ,  ist  e in gewisses Maß von Wirtschäftsbi ldung
in dem Sinne, das Ganze zu überschauen und geist ig zu beherrschen. Dafür kann noch immer
die klassische Nat ionalökono mie als Grundlage und Ausgangspunkt wertvol le Dienste le isten,
ganz gleichgült ig,  daß im Laufe der Zei t  d ie Entfernunq dieser Theorie von der Wirkl ichkei t  e ine
größere geworden ist .  Das menschl iche Wol len kann vieles sicher l ich im Bereich des sozraren
und wir tschaft l ichen Lebens nach seinen Wünschen und Ideen gestal ten, aber diesem Wol len
sind auch Grenzen gezogen, und es ist  mit  d ie wicht igste Aufgabe der theoret ischen Forschung
zu zeigen, wo diese crenzen l iegen. Darin l jegt v iel le icht der wicht igste Dienst,  den die
Wirtschaftstheor ie der Wirtschaftspraxis le isten kann. Wer einen schwier igen Weg vor s ich hat,
wird zuerst  das Terrain studieren und sich dann den Verhäl tnissen der Umgebung anpassen.
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